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Urteil vom 9. April 2019

in Sachen

A.

Beschuldigte und Berufungsklagerin

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X.

gegen

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland,
Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend Diebstahl etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur, Einzelgericht in
Strafsachen, vom 31. Januar 2019 (GG180078)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 14. Dezem-
ber 2018 (Urk. HD35) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 72 S.22f.)

Es wird erkannt:

1. Die Beschuldigte A.______ist schuldig

- des versuchten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Ver-
bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;

- des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB;

- des versuchten Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB in
Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;

- des Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB sowie

- der Sachbeschadigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB.

2. Die Beschuldigte A. wird vom Vorwurf der Sachbeschadigung im Sin-
ne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Dossier 1) freigesprochen.

3. Die Beschuldigte wird bestraft mit 8 Monaten Freiheitsstrafe, wovon bis und

mit heute 77 Tage durch Haft erstanden sind.
4. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.

5. Die Beschuldigte wird im Sinne von Art. 66a Abs. 1 lit. d StGB fur 5 Jahre

des Landes verwiesen.



Die Privatklagerin 1, B. , wird mit ihrem Schadenersatzbegehren auf

den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Der Privatklager 2, B. , wird mit seinem Schadenersatzbegehren auf

den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Die Entscheidgeblhr wird festgesetzt auf:

Fr. 1'200.00; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 1'100.00 Gebuhr fur das Vorverfahren

Fr. 11'281.10 Entschadigung amtliche Verteidigung (inkl. Auslagen
und MwSt)

Fr. 13'681.10 Total

Die Kosten des Vorverfahrens und des gerichtlichen Verfahrens, ein-
schliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung, werden der Beschuldig-
ten auferlegt, diejenigen der amtlichen Verteidigung indessen einstweilen
auf die Gerichtskasse genommen. Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt vorbehalten.

Berufungsantrage:

Der amtlichen Verteidigung:
(Urk. 100 S. 1)

"1. Die Beschuldigte sei freizusprechen von den Vorwurfen

- des versuchten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB
i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (Anklage-Dossier Nr. 1);

- und der Sachbeschadigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB
(Anklage-Dossier Nr. 4);

2. Die Beschuldigte sei zu bestrafen mit einer Freiheitsstrafe von nicht

mehr als 5 Monaten.

3. Der Vollzug der Strafe sei bedingt aufzuschieben und der Beschuldig-

ten eine Probezeit von 5 Jahren anzusetzen.



4. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens (mit Ausnahme der Kos-

ten der amtlichen Verteidigung) seien der Beschuldigten lediglich zur

Halfte aufzuerlegen.

5. Unter ausgangsgemassen Kosten- und Entschadigungsfolgen fur das

Berufungsverfahren."

Der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland:

(Urk. 92, schriftlich)

Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils



Erwagungen:

1. Mit Urteil vom 31. Januar 2019 sprach das Bezirksgericht Winterthur,
Einzelgericht Strafsachen, die Beschuldigte des Diebstahls und des Hausfrie-
densbruchs sowie des Versuchs dazu und der Sachbeschadigung schuldig. Vom
Vorwurf der Sachbeschadigung gemass Dossier 1 sprach es die Beschuldigte
frei. Es bestrafte sie mit einer vollziehbaren Freiheitsstrafe von acht Monaten und
verwies sie fur funf Jahre des Landes. Ferner entschied es uber die Schadener-
satzbegehren der Privatklager und regelte die Kosten- und Entschadigungsfolgen
des Verfahrens (Urk. 72 S. 22 f.).

2. Gegen das mundlich eréffnete Urteil meldete die Beschuldigte vor
Schranken Berufung an (Prot. | S. 20). Am 12. Februar 2019 versandte die Vor-
instanz das begrundete Urteil an die Parteien (Urk. 69) und Ubermittelte in der

Folge die Anmeldung der Berufung zusammen mit den Akten dem Obergericht.

3.1 Mit Eingabe vom 18. Februar 2019 (Datum Poststempel) reichte die
Beschuldigte der erkennenden Kammer fristgerecht die schriftliche Berufungser-
klarung ein (Urk. 73; Art. 399 Abs. 3 i.V.m. Art. 90 StPO). Die Staatsanwaltschaft
beantragte unter dem 13. Marz 2019 die Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils
(Urk. 92). Die Privatklager liessen sich innert der ihm mit Prasidialverfigung vom
6. Marz 2019 (Urk. 75; Urk. 76/3 f.) angesetzten Frist nicht vernehmen und ver-

zichteten damit auf eine Anschlussberufung.

3.2 Mit Prasidialverfigung vom 15. Marz 2019 wurde das Haftentlassungs-

gesuch der Beschuldigten abgewiesen (Urk. 90).

4.  Die Berufungsverhandlung fand heute in Anwesenheit der Beschuldig-

ten und ihres amtlichen Verteidigers statt (Prot. Il S. 7).



1.  Die Berufung der Beschuldigten richtete sich zum Zeitpunkt ihrer Beru-
fungserklarung gegen die Schuldspriche wegen versuchten Diebstahls und ver-
suchten Hausfriedensbruchs gemass Anklage-Dossier 1 und wegen Sachbe-
schadigung gemass Anklage-Dossier 4, die Hohe und den Vollzug der Strafe und
die Kostenauflage (Urk. 73 S. 2). Anlasslich der Berufungsverhandlung anerkann-
te die Beschuldigte den vorinstanzlichen Schuldspruch wegen versuchten Haus-

friedensbruchs gemass Anklage-Dossier 1 (Urk. 100 S. 4).

Nicht angefochten und in Rechtskraft erwachsen ist der vorinstanzliche Ent-
scheid damit hinsichtlich der Dispositivziffern 1 Spiegelstriche 2 bis 4 (Schuld-
spruche wegen versuchten Hausfriedensbruchs gemass Anklage Dossier-Nr. 1
sowie wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs gemass Anklage Dossier-Nr. 4),
2 (Freispruch vom Vorwurf der Sachbeschadigung gemass Anklage Dossier-

Nr. 1), 5 (Landesverweisung), 6 und 7 (Schadenersatzbegehren) sowie 8 (Kosten-

festsetzung), was vorab festzustellen ist.

2. Der fur die Verfolgung der Sachbeschadigung nétige Strafantrag liegt
vor. Es kann auf die Ausfuhrungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 72
S.4).

3. Die Verteidigung rugt eine Verletzung des Anklageprinzips bezogen auf
den in Anklage Dossier-Nr. 4 erhobenen Vorwurf der Sachbeschadigung, weil dort
der Sachschaden nicht konkretisiert werde (Urk. 77 S. 4 [Rz 18]; Urk. 100 S. 10 f.
[Rz 55-58]).

Diese Ruge ist unbegriindet. In der Anklageschrift wird der Sachschaden als
Schaden an der Tur zur Wohnung des Privatklagers 2 und die Héhe des Scha-
dens mit Fr. 500.— beschrieben (Urk. HD35 S. 3). Unter dem Randtitel "Tatvorge-
hen" wird ferner festgehalten, dass die Ture mittels eines unbekannten Flach-
werkzeugs aufgebrochen worden und dabei ein Sachschaden an der Ture in der
Hohe von ca. Fr. 500.— entstanden sei (Urk. HD35 S. 4). Die Anklageschrift um-

schreibt den Sachschaden damit in der allgemein Ublichen, von der Rechtspre-



chung als genligend erachteten Weise. Eine weitere Konkretisierung des Scha-
dens ist weder zur Fixierung des Prozessgegenstandes noch zur Wahrung der

Verteidigungsrechte der Beschuldigten erforderlich.

Anklage Dossier-Nr. 1

1.1 Die Anklage wirft der Beschuldigten zunachst vor, am 16. November
2018 zwischen ca. 12.30 Uhr und 14.30 Uhr versucht zu haben, sich zusammen
mit zwei Mittaterinnen unberechtigterweise Zutritt zum Mehrfamilienhaus
D._ -Strasse ... in Winterthur und in diesem zur Wohnungvon E.__ zu
verschaffen und dort so viele Vermdgenswerte an sich und mit sich zu nehmen
wie mdglich. Sie habe sich dadurch u.a. des versuchten Diebstahls schuldig ge-

macht.

1.2 Die Beschuldigte gestand in der Einvernahme durch den Haftrichter
erstmals ein, die Absicht gehabt zu haben "hineinzugehen und zu sehen, was es
hat". Sie hatten aber nichts genommen. Sie hatten versucht, etwas zu machen.
Sie hatten aber nichts gemacht (Urk. HD20/9 S. 3). In der darauf folgenden poli-
zeilichen Einvernahme wurde ihr vorgehalten, sie habe sich in der Einvernahme
durch den Haftrichter bezuglich des Einbruchdiebstahlversuchs an der Hausein-
gangsture fur gestandig erklart, jedoch den Vorwurf des Einbruchdiebstahlver-
suchs bezlglich der Terrassen-/Sitzplatztire im Erdgeschoss der Liegenschaft
von sich gewiesen. Die Frage, ob sie an ihrer Aussage festhalte, bejahte sie
(Urk. HD12/3 S. 8 f.). In der staatsanwaltschaftlichen Schlusseinvernahme besta-
tigte sie erneut, den Einbruchdiebstahlsversuch vom 16. November 2018 began-
gen zu haben (Urk. HD12/4 S. 3) und anerkannte den Anklagevorwurf
(Urk. HD12/4 S. 4). Vor Vorinstanz bestatigte sie den Vorhalt, dass sie am
16. November 2018 um die Mittagszeit zusammen mit zwei anderen Frauen in ei-
ne WohnunganderD._ -Strasse ... in Winterthur habe einbrechen wollen
(Prot. I S. 8). Sie hatten durch die Haupttlre in die Wohnung kommen wollen. Die

Einbruchspuren an der Terrassentlre stammten nicht von ihnen. Sie seien dabei



gewesen zu gehen und niemand von ihnen sei auf der Balkonseite gewesen. Sie
hatten in der Wohnung nach Wertgegenstanden suchen und diese stehlen wollen.
Diese Absicht hatten sie gehabt, sie hatten aber nichts gemacht. Auf die Frage,
warum sie diese Wohnung ausgesucht hatten und nicht irgendeine andere, gab
sie zu Protokoll, das sei Zufall gewesen. Sie seien darauf gestossen (Prot. | S. 9),
wobei sie auf Erganzungsfrage ihres Verteidigers prazisierte, dass sie noch nicht
entschieden gehabt hatten, in welche Wohnung im Mehrfamilienhaus sie gehen
wulrden. Wie sie erklart habe, sei es Zufall. Wenn sie vor einer Wohnung stiinden,
sei es Zufall und nicht zwingend, ob sie es versuchen wirden oder nicht. Manch-
mal gingen sie, ohne etwas zu machen (Prot. | S. 14). Anlasslich der Berufungs-
verhandlung bestatigte die Beschuldigte erneut, dass sie und die beiden anderen
Frauen zusammen unterwegs gewesen seien und die Absicht gehabt hatten, in
die Wohnung hineinzugehen und etwas mitgehen zu lassen (Prot. Il S. 14). Wenn
die Ture nicht von alleine aufgegangen ware, waren sie weitergegangen (Prot. Il
S. 15). Auf die Frage, in welche Wohnung sie hatten eindringen wollen, gab die
Beschuldigte an, dass sie nicht etwas Bestimmtes vor gehabt hatten. Das sei Zu-
fall gewesen. Wenn etwas aufgehe, gehe etwas auf und wenn nicht, dann gehe
man weiter (Prot. Il S. 15). Gestutzt auf diese Aussagen ist ohne Weiteres erstellt,
dass sich die Beschuldigte am 16. November 2018 zusammen mit den beiden
Mitbeschuldigten in der Absicht sich Zugang zum Mehrfamilienhaus zu verschaf-
fen und dort in einer der Wohnungen einen Einbruchdiebstahl zu begehen, bei der

Eingangsture der Liegenschaft D. -Strasse ... in Winterthur aufhielt.

Dort wurden sie gemass Polizeirapport von einem zivilen Fahnder der Stadtpolizei
Winterthur dabei beobachtet, wie sie am Klingelspiegel und an der Hauseingangs-
tlre manipulierten. Als er sie kontrollieren wollte, versuchten sie zu fliehen

(Urk. HD 1 S. 4). Der zivile Fahnder wurde nicht als Zeuge einvernommen. Die
Verteidigung hat bis heute allerdings auch keinen entsprechenden Beweisantrag
gestellt, obwohl sie dazu Anlass gehabt hatte. Aus den Aussagen der Beschuldig-
ten selber ergibt sich, dass sie und die beiden Mittaterinnen sich vor der Tlre des
Mehrfamilienhauses befanden, als eine zivil gekleidete Person, Police, Police rief.
Sie seien davon gerannt, hatten schliesslich aber angehalten und seien vom Poli-

zisten kontrolliert und durchsucht worden. Sie hatten aber nichts angefasst, weder



die Ture noch eine Klingel (Urk. HD12/1 S. 4 f.). Vor Vorinstanz gab sie — vor die-
sem Hintergrund folgerichtig — zunachst an, sie hatten da etwas machen wollen,
hatten aber gemerkt, dass sie von einem Mann beobachtet wirden, der sich spa-
ter als Polizist erwiesen habe. Dann seien sie losgegangen und hatten nichts ge-
macht (Prot. | S. 9). Dass die Beschuldigte und ihre Komplizinnen die Tilre zum
Mehrfamilienhaus zu 6ffnen versuchten, wenn auch ohne Werkzeug, ergibt sich
allerdings sinngemass aus einer Erganzungsfrage des Verteidigers und der Ant-
wort der Beschuldigten darauf. Der Verteidiger fragte die Beschuldigte, ob sie ein
Werkzeug verwendet hatten, als sie versuchten, die Ture zum Mehrfamilienhaus
zu 6ffnen. Die Beschuldigte wandte darauf nicht ein, dass sie einen entsprechen-
den Versuch gar nicht unternommen hatten, sondern gab lediglich an, dass sie
nicht gesehen habe, dass irgendein Werkzeug benutzt worden ware (Prot. |

S. 14). Gestltzt auf diese Aussagen und die damit in Einklang stehenden, im Po-
lizeirapport festgehaltenen Beobachtungen des zivilen Fahnders ist davon auszu-
gehen, dass die Beschuldigte und ihre Komplizinnen (ohne Erfolg) pruften, ob die

Haupteingangstire zum Mehrfamilienhaus offen waren.

Eine Manipulation an der Haupteingangsture und an der Terrassenture zur Woh-
nungvon E._ - mit einem Werkzeug steht im Berufungsverfahren nicht mehr
zur Diskussion, da die Beschuldigte vom damit zusammenhangende Anklagevor-
wurf der Sachbeschadigung von der Vorderrichterin rechtskraftig freigesprochen

wurde.

1.3.1 Des Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB macht sich schuldig,
wer vorsatzlich jemandem eine fremde bewegliche Sache wegnimmt, um sich
oder einen anderen damit unrechtmassig zu bereichern. Dass die Beschuldigte
diesen Tatbestand erfullt hatte, wenn sie ihrem erklarten Vorhaben entsprechend
zusammen mit ihren beiden Komplizinnen zunachst in das Mehrfamilienhaus und
dann in eine Wohnung eingedrungen ware und dort fremde Wertgegenstande be-

handigt hatte, steht ausser Frage und wird auch von der Verteidigung anerkannt.

1.3.2 Naher zu beleuchten ist hingegen die umstrittene Frage, ob die Be-
schuldigte sich noch in der Phase der straflosen Vorbereitung befand oder die

Schwelle zum Versuch durch ihr Verhalten bereits Uberschritten hat. Die Verteidi-
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gung betont in diesem Zusammenhang, dass die Beschuldigte noch nicht ver-
sucht habe, in die Raumlichkeiten einzudringen, in denen sich die Gegenstande
befanden, die zu stehlen sie beabsichtigt habe. Sie ware zunachst erst in das
Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt. Dort hatte sie sich erst noch fur
eine Wohnung entscheiden mussen, in der sie Deliktsgut vermutete, und mit der
Wohnungsture ein weiteres Hindernis Uberwinden mussen, um in diese Wohnung
einzudringen. Hatten sich aber Nachbarn im Treppenhaus unterhalten oder ware
der Hausmeister bei der Reinigung des Treppengelanders beschaftigt gewesen,
ware aus den Wohnungen Musik, Babygeschrei oder Baularm zu vernehmen ge-
wesen, hatte die Beschuldigte zweifellos von der Absicht, in eine Wohnung einzu-
dringen, abgesehen und die Liegenschaft unverrichtete Dinge verlassen. Der letz-
te, entscheidende Schritt zur Ausfliihrung eines Diebstahls, von dem es in der Re-
gel kein Zurtick mehr gebe, ware also erst getan gewesen, wenn sich die Be-
schuldigte bereits im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aufgehalten und eine
der Wohnungsturen zu 6ffnen versucht hatte. So weit sei es aber nie gekommen,
weshalb sie vom Vorwurf des versuchten Diebstahls freizusprechen sei (Urk. 100
S.8f).

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt ein Versuch vor, wenn der
Tater samtliche subjektiven Tatbestandsmerkmale erflllt und seine Tatentschlos-
senheit manifestiert hat, ohne dass alle objektiven Tatbestandsmerkmale verwirk-
licht waren. Zum Versuch gehort folglich der Entschluss des Taters, eine Straftat
zu begehen, und die Umsetzung dieses Tatentschlusses in eine Handlung. Der
Tater muss mit der Ausfuhrung der Tat (mindestens) begonnen haben. Als rele-
vante Handlung gilt jede Tatigkeit, die nach dem Plan, den sich der Tater gemacht
hat, auf dem Weg zur Tatbestandsverwirklichung den letzten entscheidenden
Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zuriick mehr gibt, es sei denn we-
gen ausserer Umstande, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder
verunmaoglichen. Das Vorliegen eines Versuchs ist danach zwar nach objektivem
Massstab, aber auf subjektiver Beurteilungsgrundlage festzustellen (BGE 140 IV
150 E.3.4; Urteil des Bundesgerichtes 6B_553/2009 vom 26. Oktober 2009 E. 3).
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Was die Beschuldigte wollte, ergibt sich aus ihren Aussagen. Ruckschlusse aus
ihren Handlungen auf ihren Vorsatz erubrigen sich. Sie war entschlossen, einen
Diebstahl zu begehen. Das Opfer sollte einer der Bewohner des Mehrfamilien-
hauses sein. lhren Tatentschluss hatte sie insofern bereits in eine rdumlich und
zeitlich direkt mit der Tatbegehung in Zusammenhang stehende Handlung umge-
setzt, als sie sich zum (potentiellen) Tatort begeben hatte und dort versuchte, die
Eingangsture zu 6ffnen. Dass es nicht zur Tatausfuhrung kam, ist einzig auf das
Eingreifen durch die Polizei und damit auf dussere Umstande zuruckzuflhren.
Selbst wenn sie mit ihren Komplizinnen in das Mehrfamilienhaus hatte eindringen
konnen, waren es einzig aussere Umstande gewesen, die sie von ihrem Vorha-
ben abgebracht hatten. Davon geht auch die Verteidigung aus, die einzig solche
(Hausmeister, Nachbarn, Larm aus den Wohnungen) als mogliche Stoérfaktoren
auffuhrt. Mit ihrem erstellten Verhalten hatte die Beschuldigte damit die Schwelle

zum Versuch des Diebstahls Uberschritten.

1.4 Zusammengefasst ist die Beschuldigte des versuchten Diebstahls im
Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.

Anklage Dossier-Nr. 4

2.1 In Anklage Dossier-Nr. 4 wirft die Staatsanwaltschaft der Beschuldigten
u.a. vor, zusammen mit einer bisher unbekannten Taterschaft mittels eines
Flachwerkzeugs die Ture zur Wohnung des Privatklagers 2 aufgebrochen und

beschadigt zu haben.

2.2 Am 8. Dezember 2017 traf der Privatklager 2 im Treppenhaus der Lie-
genschaftF.___ ... in Zurich auf Frauen, die er dem Haus nicht zuordnen konn-
te. Er versuchte, diese festzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang. Die Frauen
konnten fliehen. Eine der Taterinnen liess am Tatort jedoch ihre Handtasche zu-
rick. In dieser befand sich eine Strickmutze. Die Wohnung des Privatklagers 2
war durchwuhlt, und es fehlten gemass dessen Angaben Bargeld und Wertge-
genstande in einem Gesamtwert von knapp Fr. 62'000.— (Urk. D4/6 Beilage 4;
Urk. D4/7; Urk. D4/8).
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Knapp ein Jahr spater wurde die Beschuldigte unter dem Verdacht des versuch-
ten Einbruchdiebstahls in Winterthur (Anklage Dossier-Nr. 1) verhaftet. Ein Ab-
gleich der DNA-Spuren an der am Tatort in Zurich sichergestellten Strickmutze
mit ihrem DNA-Profil ergab einen Treffer (unter der Identitat A'.__ | geb.
tt.10.1992; vgl. Urk. D4/11; Urk. HD12/1 S. 2 [Frage 8 f.], Urk. HD12/2 S. 4 [Frage
19]). Die Beschuldigte wurde in der Folge damit konfrontiert, dass sich Erkennt-
nisse ergeben hatten, dass sie fur den Einbruchdiebstahl in der Wohnung des
Privatklagers 2 verantwortlich sei. Aus Vorhalt von Fotos, auf einem war die
Handtasche abgebildet, gab sie zu, am Einbruchdiebstahl in die Wohnung des
Privatklagers 2 beteiligt gewesen zu sein. Auf die Frage, wie sie in die Wohnung
gelangt seien, hielt sie fest, die Hauseingangstlre der Liegenschaft sei offen ge-
wesen. Sie seien dann hinein und bis hinauf zur Wohnung. Die Wohnungstire
hatten sie dann kaputt gemacht. Sie seien mit einem Schraubenzieher vorgegan-
gen. Sie hatten auf die Verriegelung bei der Turklinke, also am Turblatt, einge-
wirkt, indem sie den Schraubenzieher von unten nach oben der Turkante entlang
bewegt hatten, bis die Ture offen gewesen sei (Urk. HD12/3 S. 3 f.=Urk. D4/6 S. 3
f.). Anlasslich der Schlusseinvernahme anerkannte sie den Anklagesachverhailt,
der auch den Sachschaden an der Wohnungsture umfasst (Urk. HD12/4 S. 5 1.).
Und in der vorinstanzlichen Hauptverhandlung deponierte sie auf die Frage, ob
sie die Ture hatten kaputt machen missen, um einzudringen, unten sei es offen
gewesen. Die Wohnungstlire hatten sie beschadigen mussen (Prot. | S. 10). Ent-
gegen der Auffassung der Verteidigung (Urk. 77 S. 4; Urk. 100 S. 10 ff.) hat die
Beschuldigte selber folglich wiederholt sowohl ausdrucklich als auch implizit an-
gegeben, dass an der Ture Schaden entstanden ist. Im Polizeirapport sind Auf-
bruchspuren an der Wohnungsture erwahnt (Urk. D4/1 S. 5), was angesichts der
von der Beschuldigten Vorgehensweise (auf und ab bewegen eines Schrauben-
ziehers) sodann nicht Uberrascht. Es besteht folglich keine Veranlassung, an der
Aussage der Beschuldigten, die Ture sei beim Einbruch kaputt gemacht bzw. be-
schadigt worden, zu zweifeln. Dass keine weiteren Beweismittel vorliegen, die die

Beschadigung an der Ture dokumentieren, ist nicht von Bedeutung.

Aussagen der Privatklager und/oder der Beschuldigten zur Art der Beschadigung

fehlen. Belege flur die Kosten der Reparatur der Wohnungsture liegen nicht bei
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den Akten; sie wurden von der Privatklagerin 1 (Eigentimerin der Liegenschaft)
insbesondere auch nicht als Beilage zu ihrem Schadenersatzbegehren einge-
reicht (vgl. Urk. D4/14). Das von der Beschuldigten beschriebene Tatvorgehen
und ihre glaubhafte Zugabe, die Ture sei dadurch beschadigt worden, erlaubt
aber jedenfalls die Annahme, dass der Einbruch reparaturbedurftige Spuren an
der Ture hinterliess. Dass selbst die oberflachliche Behandlung kleinerer Ein-
bruchspuren (Eindruckspuren, Absplitterungen 0.a) durch einen Fachmann leicht
Kosten von mehreren hundert Franken nach sich zieht, ist gerichtsnotorisch. Inso-
fern erscheint die im Polizeirapport mit ca. Fr. 500.— angegebene Hohe des Sach-
schadens (Urk. D4/1 S. 5), die in den Anklagesachverhalt Gbernommen wurde,
jedenfalls nicht Ubermassig hoch. Die Beschuldigte kommentierte die Hohe des
ihr vorgehaltenen Sachschadens im Gegensatz zum Wert des Deliktsgutes denn
auch mit keinem Wort (vgl. Urk. HD12/3 S. 8). An der rechtlichen Einordnung des
Verhaltens der Beschuldigten wirde es, wie im Folgenden zu zeigen ist, aller-
dings auch nichts andern, wenn mit der Verteidigung (Urk. 77 S. 4 f.) von einem

Vermogensschaden von weniger als Fr. 300.— ausgegangen wirde.

2.3 Der Sachbeschadigung im Sinne von Art. 144 StGB macht sich u.a.
schuldig, wer vorsatzlich eine fremde Sache beschadigt. Das Beschadigten um-
fasst Substanzveranderungen, Minderungen der Funktionsfahigkeit/Brauchbarkeit
und Minderung der Ansehnlichkeit (BGE 115 IV 28; BGE 120 IV 319). Dass die
Beschuldigte den so verstandenen Tatbestand der Sachbeschadigung erflllt hat,
bedarf keiner weiteren Erlauterung. Art. 172" StGB ist sodann zwar anwendbar.
Die Privilegierung setzt aber neben einem Schaden von nicht mehr als Fr. 300.—
voraus, dass sich der Vorsatz des Taters auch auf einen Schaden von weniger
als Fr. 300.- richtet. Liegt die Deliktssumme unter dem Grenzwert von Fr. 300.—,
scheidet die Privilegierung aus, wenn der Vorsatz des Taters auf eine den
Grenzwert Ubersteigende Summe gerichtet war, er also einen erheblichen Scha-
den anrichten wollten, ohne dies zu erreichen, wobei Eventualvorsatz genugt (vgl.
BGE 122 IV 156; BGE 123 IV 119). Davon ausgehend entfallt eine Privilegierung
im Fall der Beschuldigten. Wer eine Wohnungsture in der von dieser geschilderte
Weise offnet, zielt nicht darauf, den dabei entstehenden Sachschaden im Baga-

tellbereich zu halten. Vielmehr nimmt er beliebige Beschadigungen des Turrah-
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mens und der Ture einschliesslich moglicher Beschadigungen des Turschlosses
in Kauf, deren fachmannische Behebung Fr. 300.— Ubersteigende Kosten verur-

sacht.

2.4 Die Beschuldigte ist folglich in Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils
auch der Sachbeschadigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB schuldig zu spre-
chen.

1.  Die Beschuldigte hat die zu beurteilenden Straftaten teilweise (Dieb-
stahl, Hausfriedensbruch und Sachbeschadigung zum Nachteil des Privatklagers
2) vor dem Inkrafttreten der seit 1. Januar 2018 geltenden neuen Bestimmungen
des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches (Anderung des Sanktionenrechts;
AS 2016 1249) begangen. Das geltende (neue) Recht ist auf diese Taten daher
nur anzuwenden, sofern es fur die Beschuldigte im konkreten Fall zu einem guns-
tigeren Ergebnis fuhrt (Art. 2 Abs. 2 StGB; DONATSCH, in: Donatsch/ Heim-
gartner/Isenring/Weder [Hrsg.], Kommentar zum StGB, 20. Auflage 2018, Art. 2
N 10; BGE 134 IV 82 E. 6.2.3). Das ist nicht der Fall, da das geltende (neue)
Sanktionenrecht grundsatzlich keine mildere Bestrafung vorsieht, sondern im Ge-
genteil auf eine Verscharfung im Bereich der Geldstrafe und kurzen Freiheitsstra-
fe zielt, die Gewahrung des bedingten Strafvollzugs im konkreten Fall nicht von
der im neuen Recht gunstiger ausgestalteten Voraussetzung gemass Art. 42
Abs. 2 StGB abhangt und eine Gesamtstrafenbildung gemass Art. 46 Abs. 1
StGB, welche zu einem fur den Tater gunstigeren Ergebnis fuhrt, vorliegend nicht
zur Diskussion steht. Die Sanktion fur die zum Nachteil des Privatklagers 2 be-
gangenen Delikte ist folglich gestltzt auf die Bestimmungen des im Tatzeitpunkt
geltenden (alten) Sanktionenrechts festzulegen. Das weitere Delikt (Hausfrie-
densbruch gemass Anklage Dossier-Nr. 1) ist in Anwendung des heute geltenden
Rechts zu beurteilen. Sind fur die vor und nach Inkrafttreten der Gesetzesande-
rung begangenen Delikte gleichartige Strafen auszufallen, ist schliesslich eine
Gesamtstrafe zu bilden (vgl. BSK StGB-Popp/Berkemeier, 4. Auflage 2019, Art. 2
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N 10). Konkrete Auswirkungen hat die Anwendung verschiedener Fassungen des
Strafgesetzbuches im vorliegenden Fall allerdings nicht, zumal die konkret rele-
vanten Grundsatze der Strafzumessung von den Gesetzesanderungen unberihrt

blieben und die Ausfallung einer Geldstrafe nicht in Betracht fallt (vgl. E. IV.5).]

2. Zusatzstrafen gemass Art. 49 Abs. 2 StGB kdnnen nur zu inlandischen
Entscheiden ausgesprochen werden (BGE 142 IV 329). Das Urteil eines Romer
Gerichtes vom 15. Mai 2018 (vgl. E. 1V.8.2) begrindet daher keinen Fall retro-
spektiver Konkurrenz im Sinne von Art. 49 Abs. 2 StGB.

3.  Ausgangspunkt fir die Strafzumessung ist die schwerste von der Be-
schuldigten begangene Tat (vgl. Art. 49 Abs. 1 StGB), also der Diebstahl. Art. 139
Ziff. 1 StGB sieht fur dieses Delikt einen ordentlichen Strafrahmen von Geldstrafe
bis zu funf Jahren Freiheitsstrafe vor. Aussergewohnliche Umstande, die es an-
gezeigt erscheinen lassen, diesen Strafrahmen im vorliegenden Fall zu verlassen,
bestehen nicht (vgl. BGE 136 IV 55 E. 5.8). Die Strafe ist vorliegend mithin inner-
halb des ordentlichen Strafrahmens zu bemessen, wobei aufgrund des Ver-
schlechterungsverbotes von vornherein keine Sanktion von mehr als acht Mona-

ten Freiheitsstrafe ausgefallt werden kann.

4. Innerhalb des Strafrahmens bemisst das Gericht die Strafe nach dem
Verschulden des Taters, wobei das Vorleben und die persdnlichen Verhaltnisse
des Taters sowie die Wirkung der Strafe auf dessen Leben zu berlcksichtigen
sind (Art. 47 Abs. 1 StGB; vgl. zu den Einzelheiten BGE 123 IV 49 E. 2 und
BGE 136 IV 55).

Ist der Tater wie vorliegend wegen einer Mehrheit, teilweise mehrfach begange-
ner Taten zu bestrafen, hat das Gericht basierend auf der Tatkomponente zu-
nachst die Einsatzstrafe fur das schwerste Delikt zu bestimmen. In einem weite-
ren Schritt sind die Ubrigen Delikte — wiederum basierend auf der Tatkomponente
— zu beurteilen, und es ist dafur unter Berucksichtigung der jeweiligen Umstande
die hypothetische Strafe zu ermitteln. Sind fur die einzelnen Delikte gleichartige
Strafen auszufallen, ist sodann unter Berlcksichtigung des Asperationsprinzips

die hypothetische Gesamtstrafe fiir samtliche dieser Delikte festzulegen (Art. 49
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Abs. 1 StGB; BGE 6B_808/2017 E. 2.1.1; BGE 138 IV 120 E. 5.2). Nach der Fest-
legung der hypothetischen Gesamtstrafe fur samtliche Delikte ist schliesslich die
Taterkomponente zu berucksichtigen (BGE 6B_865/2009 E 1.6.1; BGE
6B_496/2011 E 2 und E 4.2).

5.  Fur die von der Beschuldigten begangenen Delikte des Diebstahls und
des Versuchs dazu, des Hausfriedensbruchs und des Versuchs dazu und der
Sachbeschadigung sieht das Gesetz nebst einer Freiheitsstrafe alternativ die Aus-
fallung einer Geldstrafe als Sanktion vor. Die Beschuldigte ist allerdings mehrfach
einschlagig vorbestraft. Selbst Verurteilungen zu Freiheitsstrafe hielten sie in der
Vergangenheit nicht davon ab, erneut straffallig zu werden (vgl. E. IV.8.2). Bei die-
ser Ausgangslage ist mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass eine Geldstrafe
die noétige praventive Wirkung verfehlen wirde und eine Freiheitsstrafe die
zweckmassige Sanktion auch in den Fallen darstellt, in denen die Verschuldens-
bewertung eine Geldstrafe als Sanktion noch zulassen wuirde (vgl. BGE 134 IV 97
E.4.2)

6.1 Was den Diebstahl zum Nachteil des Privatklagers 2 betrifft, ist mit der
Vorinstanz festzuhalten, dass der Deliktsbetrag unklar ist, die Héhe des Entgelts
von 1'000 Euro, das die Beschuldigte fur ihre Beteiligung an der Tat erhielt, aber
auf einen nicht unerheblichen Wert des Diebesguts hinweist. Allerdings ist der
Wert des Diebesguts fur die Verschuldensbewertung bei der von der Beschuldig-
ten begangenen Art des Deliktes ohnehin nicht von entscheidender Bedeutung.
Das Delikt zielt charakteristisch auf die Behandigung aller in einer gewohnlichen
Familienwohnung potentiell vorhandenen, leicht transportier- und verwertbaren
Wertsachen. Der tatsachliche Umfang des Deliktsguts hangt in diesem Rahmen
vom Zufall ab, kann sich aber ohne weiteres auf mehrere zehntausend Franken
belaufen. Dieser Umstand gepaart mit dem verhaltnismassig professionellen und
dreisten Tatvorgehen sprechen fur eine erhebliche kriminelle Energie. Allerdings
ist nicht zu verkennen, dass unter den Tatbestand auch in jeder Hinsicht gewich-
tigere Delikte fallen. Ohne die Straftat bagatellisieren zu wollen, ist das Verschul-
den davon ausgehend im Rahmen des weitgefassten Tatbestandes objektiv noch

als leicht zu gewichten. In subjektiver Hinsicht gilt es zu erwahnen, dass die Be-
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schuldigte allein aus finanziellen und damit egoistischen Grinden handelte. Als
Roma war ihr zwar der Zugang zu Bildung erschwert, was ihr heute Schwierigkei-
ten bei der Integration in den Arbeitsmarkt bereitet. Inr Heimatstaat Frankreich
verfugt jedoch Uber ein gut ausgebildetes Sozialsystem mit einem vergleichswei-
se hohen Anspruchsniveau. Eine Notwendigkeit, den Lebensunterhalt mit Einbra-
chen zu finanzieren, besteht fur sie nicht. Die subjektive Tatschwere relativiert die
objektive folglich nicht entscheidend. Die hypothetische Einsatzstrafe von vier
Monaten, die die Vorinstanz als angemessen erachtete, erscheint jedenfalls nicht

als zu hoch und ist zu Ubernehmen.

Der Hausfriedensbruch richtete sich in erster Linie gegen die Familienwohnung
und damit den Privatbereich des Privatklagers 2. Die Beschuldigte hielt sich zu-
dem nicht nur ganz kurz in der Wohnung auf und durchsuchte diese systematisch.
Die Tat war damit in besonderem Mass geeignet, das Geflihl der Sicherheit und
Geborgenheit des Privatklagers 2 nachhaltig zu beeintrachtigen. Die Beschuldigte
verletzte das Hausrecht des Privatklagers 2 damit vergleichsweise erheblich. lhr
Verschulden ist im Rahmen des weitgefassten Tatbestandes objektiv gerade noch
als leicht zu gewichten. Die subjektive Tatschwere relativiert die objektive nicht;
entlastende Umstande sind nicht ersichtlich. Isoliert betrachtet rechtfertigt sich
davon ausgehend unter Berucksichtigung des Strafrahmens von bis zu drei Jah-
ren Freiheitsstrafe flr einen Hausfriedensbruch eine Strafe von vier Monaten
Freiheitsstrafe. Der Hausfriedensbruch steht zwar zeitlich, sachlich und situativ in
engem Zusammenhang mit dem Diebstahl. Allerdings hat er (auch fur einen Tater
erkennbar) aus Opfersicht weit Uber den Diebstahl hinaus Bedeutung, weshalb
sein Gesamtschuldbeitrag dennoch erheblich ist. Die Einsatzstrafe flr den Dieb-
stahl ist vor diesem Hintergrund in Anwendung des Asperationsprinzips auf sie-

ben Monate Freiheitsstrafe zu erhohen.

Die Sachbeschadigung ist verschuldensmassig in jeder Hinsicht von untergeord-
neter Bedeutung. Sie wirkt sich auf die HOhe der Strafe in Anwendung des Aspe-
rationsprinzips kaum aus. Es bleibt bei einer Freiheitsstrafe von nur leicht Gber

sieben Monaten.
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6.2 Was den Diebstahlsversuch betrifft gelten grundsatzlich die im Zu-
sammenhang mit dem Delikt zum Nachteil des Privatklagers 2 angestellten Uber-
legungen zum Verschulden der Beschuldigten. Auch insoweit ist von einer hypo-
thetisch schuldangemessenen Einsatzstrafe von vier Monaten Freiheitsstrafe
auszugehen. Diese ist jedoch aufgrund des Umstandes zu reduzieren, dass es
beim Versuch geblieben ist. Die Reduktion hat dabei deutlich auszufallen, auch
wenn es allein aufgrund dusserer Umstande beim Versuch blieb. Das Tatgesche-
hen stand noch ganz am Anfang. Die Rechtssphare der potentiellen Opfer war fur
diese noch nicht tatsachlich spurbar berthrt. Angemessen erschiene bei isolierter
Betrachtung eine Freiheitsstrafe von einem Monat. Die hypothetische Einsatzstra-
fe fur die Delikte gemass Anklage Dossier-Nr. 4 ist in Anwendung des Aspera-

tionsprinzips auf siebeneinhalb Monate zu erhéhen.

Der versuchte Hausfriedensbruch, flr den die Beschuldigte verurteilt wird, richtete
sich nicht gegen eine bestimmte Privatwohnung, sondern gegen die von den di-
versen Mietern der Liegenschaft und der Eigentimerin gemeinsam genutzten
Gebaudeteile. Er wiegt insofern objektiv und subjektiv sehr leicht und wirde iso-
liert betrachtet eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als 10 Tagen rechtfertigen. Sie
ist sodann aufgrund des Umstandes zu reduzieren, dass es beim Versuch geblie-
ben ist. Dabei ist zu berucksichtigen, dass der Eingriff in die geschitzte Rechts-
sphare unmittelbar bevorstand und es allein aufgrund ausserer Umstande bei ei-
nem Versuch blieb. Angemessen erschiene bei isolierter Betrachtung eine Frei-
heitsstrafe von um die funf Tage. In Anwendung des Asperationsprinzips fuhrt
dies zu einer Erhohung der hypothetische Einsatzstrafe fur die Delikte gemass
Anklage Dossier-Nr. 4 und Anklage Dossier-Nr. 1 auf wenig uber siebeneinhalb

Monate Freiheitsstrafe.

7.1 Die heute 28jahrige Beschuldigte wurde in Italien geboren und wuchs
ohne festen Wohnsitz auf Reisen auf. Die meiste Zeit habe sie aber in Frankreich
gelebt. Sie besuchte keine Schule und lernte lediglich vom Grossvater ein biss-
chen Lesen. Sie hat weder eine Ausbildung noch eine feste Anstellung. Manch-
mal hilft sie in einem Haushalt oder bei Festen und verdiene dabei 50.— bis 100.—

Euro. In Zukunft modchte sich um ihre Kinder kimmern und arbeiten. Es sei fur sie
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bereits eine Arbeitsstelle organisiert worden, welche sie grundsatzlich bereits am
14. Marz 2019 hatte antreten kdnnen. Sie hat seit rund drei Jahren einen festen
Wohnsitz. Sie lebt zusammen mit dem Vater ihrer vier Kinder in Frankreich. lhre
Kinder sind 2, 5, 6 und 10 Jahre alt. Abgesehen vom jlingsten Kind, gehen alle ih-
re Kinder zur Schule. Der Vater ihrer Kinder, mit dem sie (lediglich) traditionell
verheiratet ist, ist als Autohandler tatig (Urk. HD12/2 S. 5; Urk. HD12/4 S. 9;

Prot. | S. 12; Prot. Il S. 9 ff.). Sie leide an einer Herzrhythmusstorung seit sie 13
Jahre alt sei (Urk. 57 S. 13; Urk. 57/2). Diese Verhaltnisse wirken sich strafzu-

messungsneutral aus.

7.2.1Die Beschuldigte wies sich im vorliegenden Verfahren mit einer franzo-
sischen Identitatskarte als A.__, geb. tt. Februar 1991, aus und gab an, in Ita-
lien geboren zu sein (Urk. HD12/1 S. 1 f.=Urk. D3/3/1 S. 2; Urk. D3/3/4 S. 4). Die
Identitatskarte (Urk. D3/6) weist keine objektiven Falschungsmerkmale auf
(Urk. D3/4). Frankreich ist als Herkunftsstaat der Beschuldigten seit 2012 zentrale
Erfassungs- und Speicherstelle fur samtliche Urteile, die gegen die Beschuldigte
in einem Mitgliedstaat der EU ergangen sind (ECRIS [Europaisches Strafregister-

informationssystem]).

Unter der ausgewiesenen Identitat ist die Beschuldigte im franzosischen Strafre-
gister mit funf Urteilen aus Italien und Spanien verzeichnet (Urk. HD24/4). Am
23. September 2013 wurde sie von einem Einzelrichter in Rom wegen Diebstahls
(Tatzeitpunkt: 21. September 2013) zu einer bei funf Jahren Probezeit bedingt
aufgeschobenen Sanktion von vier Monaten Freiheitsstrafe und 200 Euro Busse
verurteilt. Diese Sanktion wurde mit Entscheid vom 14. Januar 2016 durch eine
unbedingte Gesamtstrafe von 11 Monaten und 25 Tagen Freiheitsstrafe und eine
Busse von 470 Euro ersetzt. Am 15. Mai 2018 erging sodann ein Entscheid des
"Public Prosecutor at the Court of Rome", mit dem eine Gesamtstrafe von einem
Jahr drei Monaten 23 Tagen und eine Busse von 670 Euro festgesetzt wurde. Die
Hintergrinde der Entscheide vom 14. Januar 2016 und 15. Mai 2018 gehen aus
dem Strafregisterauszug nicht hervor (Urk. HD 24/4). Die Beschuldigte bestatigt
aber, in Italien bereits zwei- bis dreimal verurteilt worden zu sein. Sie sei aber nie
im Gefangnis gewesen (Urk. HD12/4 S. 8).

Am 31. Juli 2015 wurde die Beschuldigte ferner von einem Instruktionsrichter in
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Barcelona wegen Diebstahls (Tatzeitpunkt: 21. Juli 2015) zu 20 Tagessatzen
Geldstrafe a 4 Euro verurteilt. Am 2. August 2015 erging ein weiterer Entscheid
eines Instruktionsrichters in Barcelona. Die Beschuldigte wurde erneut wegen ei-
nes Diebstahls (Tatzeitpunkt: 1. August 2015) verurteilt und mit einer Freiheits-
strafe von 4 Monaten bestraft. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wurde aufgescho-
ben, die Probezeit auf zwei Jahre angesetzt (Urk. HD 24/4). Die Beschuldigte gibt
an, von diesen Vorstrafen nichts zu wissen, bestatigt aber, in Spanien zwei- oder
dreimal von der Polizei verhaftet worden zu sein, weil sie Taschendiebstahle be-
gangen hatten (Urk. HD12/4 S. 8; Prot. | S. 13; Prot. 11 S. 12).

Es besteht keinerlei Veranlassung, am Inhalt des franz6sischen Strafregisteraus-
zuges zu zweifeln. Das tut auch die Beschuldigte nicht (Prot. | S. 13). Es steht
damit fest, dass die Beschuldigte mehrfach einschlagig vorbestraft ist, wobei bis
auf den Entscheid vom 15. Mai 2018 alle Vorstrafen aus dem Zeitraum schon vor

dem Einbruchdiebstahl vom 8. Dezember 2017 stammen.

7.2.2Die Beschuldigte wird in der Schweiz auch als A'.__ | geb.
tt. Oktober 1992 in Mailand, von Serbien und Montenegro, gefthrt. Die Beschul-
digte selber gab an, sich bei einer friheren Verhaftung als A'._  ausgegeben
zu haben (Urk. HD12/1 S. 2=Urk. D3/3/1 S. 2). Dass die Beschuldigte zumindest
Uber eine Alias-Identitat verfugt, ist damit erstellt. Die Vermutung, dass sie unter
falschem Namen weitere Vorstrafen aufweist, liegt nahe. Weitere Verurteilungen
betreffen gemass den bei den Akten liegenden Strafregisterausziige eine
A.__ ,geb.tt. August 1994 in ... [Ort] (Serbien), deren Eltern G.___ und
H._ heissen (Urk. HD24/4; Verurteilung durch das Tribunal Correctionnel
d'Auxerre vom 22. Marz 2016), und eine A'._____, geb. tt. Oktober 1992, von
Serbien, zu der im deutschen Zentralregister u.a. auch die Identitat A. | geb.
tt. Mai 1995 in Belgrad, gefuhrt wird (Urk. HD24/3). Die Beschuldigte gab dazu an,
dass es in Deutschland zwei Vorgange gegeben habe. Sie sei einmal einen Mo-
nat in Haft gewesen, aber nicht verurteilt worden. Das zweite Mal sei sie am
Bahnhof verhaftet worden und danach einen Monat in Haft geblieben. Das sei
aber schlussendlich nicht sie gewesen. Sie sei in beiden Fallen noch minderjahrig
gewesen. Der Strafregisterauszug aus Deutschland beziehe sich nicht auf ihre

Person. Dass sie in Frankreich je verurteilt worden sei, bestritt sie. Sie sei in
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Frankreich lediglich einmal kontrolliert worden, als sie mit dem Auto unterwegs
gewesen sei. Man habe ihr nie gesagt, dass sie Probleme habe (Urk. HD12/4

S. 8; Prot. I S. 13). Dass die weiteren aktenkundigen Verurteilungen die Beschul-
digte betreffen, steht damit nicht fest. Die in den Strafregisterausztigen aufgefthr-
ten personlichen Daten stimmen mit keiner der den hiesigen Behorden bekannten
Identitaten der Beschuldigten Uberein und auch die Angaben der Beschuldigten
selber erlauben keine sichere Zuordnung. Die weiteren aktenkundigen Verurtei-
lungeneinerA._ undeinerA'.___ sind bei der Strafzumessung ausser Be-

tracht zu lassen.

7.2.3 Die einschlagigen Vorstrafen sind merklich straferhohend zu beruck-

sichtigen.

7.3 Die Beschuldigte hat ein strafrechtlich relevantes Verhalten zunachst
bestritten. Bereits in der Einvernahme durch den Haftrichter gestand sie jedoch
ein, dass sie sich am 16. November 2018 in der Absicht einen Hausfriedensbruch
zu begehen, in Winterthur aufgehalten hatte. In der polizeilichen Einvernahme
vom 7. Dezember 2018 raumte sie zudem ihre Beteiligung am Einbruchdiebstahl
zum Nachteil des Privatklagers 2 ein. Anders als beim Vorgang vom 16. Novem-
ber 2018, der die Hohe der Sanktion kaum beeinflusst, liess die Beweislage aller-
dings nur noch wenig Raum fur Bestreitungen, da die Beschuldigte durch einen
DNA-Treffer bereits klar mit der Tat in Verbindung gebracht war. Ihre Zugaben
sowie ihre grundsatzlich gezeigte Reue und Einsicht sind leicht strafmindernd zu

berucksichtigen.

7.4 Insgesamt Uberwiegen die straferhdhende Faktoren die strafmindern-
den leicht. Die Taterkomponente fuhrt folglich zu einer leichten Erhéhung der
Freiheitsstrafe auf acht Monate. Angesichts des Verschuldens der Beschuldigten
erscheint eine Freiheitsstrafe in diesem Umfang jedenfalls nicht als zu hoch. An
die Freiheitsstrafe sind die 145 Tage Haft anzurechnen, die die Beschuldigte bis

heute im Rahmen des vorliegenden Verfahrens erstanden hat.

8. Die Freiheitsstrafe ist unter Hinweis auf die zutreffenden Ausfuhrungen

der Vorinstanz, die auch unter Berucksichtigung der inzwischen zusatzlich er-
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standenen Haft ihre Giltigkeit behalten, unbedingt auszusprechen (Urk. 72 E. V.).
Die Beschuldigte war gemass ihren eigenen Aussagen bereits als Jugendliche
zweimal fur je einen Monat in Deutschland in Haft. Diese Erfahrung hat sie — un-
abhangig davon, ob sie verurteilt wurde — so wenig wie die wiederholten Verhaf-
tungen und Verurteilungen im Erwachsenenalter davon abgehalten, erneut straf-
fallig zu werden. Mutter ist sie bereits seit Uber 10 Jahren, ohne dass sie deswe-
gen auf Diebestouren verzichtet hatte. Sie hat zudem keine Ausbildung und war
noch nie festangestellt. Beim ., welcher ihr eine Arbeitsstelle in Aussicht
stellte, arbeitete sie bereits einmal in der Vergangenheit; von weiterer Delinquenz
hielt sie das nicht ab. Ihre Verhaltnisse sind heute nicht weniger prekar als im
Tatzeitpunkt. Allein ihre Beteuerung, jetzt ein neues Leben anfangen zu wollen,
vermag die Schlechtprognose, die ihr aufgrund der Faktenlage zu stellen ist, nicht

in Frage zu stellen.

V.

1. Ausgangsgemass ist die erstinstanzliche Kostenauflage zu bestatigen.
Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen
Verteidigung, sind entsprechend dem Ausgang des zweitinstanzlichen Verfahrens
der Beschuldigten zu drei Vierteln aufzuerlegen und im Ubrigen auf die Gerichts-
kasse zu nehmen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind unter Ruckforde-
rungsvorbehalt (Art. 135 Abs. 4 StPO) fur drei Viertel der Kosten auf die Gerichts-

kasse zu nehmen.

2.  Der amtliche Verteidiger ist fur seine Bemihungen im Berufungsverfah-

ren mit Fr. 8'100.— zu entschadigen.

Es wird beschlossen:

1.  Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur, Einzel-
gericht in Strafsachen, vom 31. Januar 2019 bezuglich der Dispositivziffern 1

Spiegelstriche 2 - 4 (Schuldspriiche wegen versuchten Hausfriedensbruchs
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gemass Anklage Dossier-Nr. 1 sowie wegen Diebstahls und Hausfriedens-
bruchs gemass Anklage Dossier-Nr. 4), 2 (Freispruch vom Vorwurf der

Sachbeschadigung gemass Anklage Dossier-Nr. 1), 5 (Landesverweisung),
6 und 7 (Schadenersatzbegehren) sowie 8 (Kostenfestsetzung), in Rechts-

kraft erwachsen ist.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Es wird erkannt:

Die Beschuldigte A. ist ferner schuldig

- des versuchten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Ver-
bindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB (Anklage Dossier-Nr. 1),

- der Sachbeschadigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB (Anklage
Dossier-Nr. 4).

Die Beschuldigte wird bestraft mit 8 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 145 Ta-
ge durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft sowie vorzeitigen Strafvollzug

erstanden sind.
Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird nicht aufgeschoben.
Die erstinstanzliche Kostenauflage (Ziff. 9) wird bestatigt.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 3'000.—- ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 8'100.— amtliche Verteidigung.

Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der
amtlichen Verteidigung, werden der Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der
amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Die
Ruckzahlungspflicht der Beschuldigten bleibt vorbehalten.
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Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden der
Beschuldigten (Ubergeben);

- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland;

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste;

- das Migrationsamt des Kantons Zurich;
- die Privatklagerschaft;

sowie in vollstandiger Ausfertigung an
- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden der

Beschuldigten;
- die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland;

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz;

- den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste;

- das Migrationsamt des Kantons Zurich;

- die KOST Zirich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Léschungsdaten,;

- die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A;

- die Kantonspolizei Zurich, KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a
Abs. 1 PolG).

Rechtsmittel:
Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-
grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-
gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.
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Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zurich
lI. Strafkammer

Zurich, 9. April 2019

Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:

Oberrichter Dr. Bussmann lic. iur. Samokec
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	1. Die Beschuldigte A._____ ist schuldig
	- des versuchten Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;
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	6. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung, werden der Beschuldigten auferlegt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht der Beschuldigten bleib...
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